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Herr  
Harald Lieske 
Mitglied der BfE-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

 
 
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   03.09.2019 

 
Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Lieske - Einhaltung der 
Baugestaltungssatzung „Südstadt" (AF-0019/2019) 

 
Sehr geehrter Herr Lieske, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Ja, die Baugestaltung Satzung „Südstadt“ ist noch gültig. 

 
zu 2. 
Ja, die in dieser Anfrage aufgezeigten Tatbestände sind der Verwaltung bekannt. 

 
zu 3. 
Diese Zaunanlagen wurden von der Stadt Eisenach nicht zugelassen. Informationen über das 
erforderliche Antragsverfahren fallen in den übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde, daher darf 
dazu keine Auskunft gegeben werden. 
 
zu 4. 
Die mit der Satzung unzulässigen Flechtgitter-Zäune stellen insoweit ein Problem dar, dass es sich bei 
der Begrifflichkeit „Flechtgitterzaun“ um einen rechtlich nicht hinreichend bestimmten Begriff 
handelt und insoweit ein baubehördliches Vorgehen erschwert ist. Die Vorgehensweise der 
Bauaufsichtsbehörde fällt in den übertragenen Wirkungskreis der Gemeinde, daher darf dazu keine 
weitere Auskunft gegeben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Katja Wolf  
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